
 
 

Stadt Cottbus / mesto Chosebuz 
Der Oberbürgermeister 

 
Vorlagen-Nr. 
StVV III-002/08 

HA       
   
 
 
Geschäftsbereich: III Fachbereich: 51 Termin der Tagung: 26.11.2008 
 
Vorlage zur Entscheidung 

 durch den Hauptausschuss  öffentlich 

 durch die Stadtverordnetenversammlung  nichtöffentlich 
 
Beratungsfolge: Datum  Datum 

 Dienstberatung Rathausspitze 07.10.2008  Umwelt       
 Haushalt und Finanzen        Hauptausschuss 19.11.2008 
 Recht, Sicherheit, Ordnung u. Petitionen        Stadtverordnetenversammlung 26.11.2008 
 Wirtschaft, Bau und Verkehr        Ortsbeiräte       
 Bildung, Schule, Sport u. Kultur 06.11.2008  JHA       
 Soziales, Gleichst. u. Rechte d. Minderh.              

 

Beratungsgegenstand: 
 

Erweiterung der Zügigkeit der Theodor-Fontane-Gesamtschule 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Die Stadtverordnetenversammlung möge beschließen: 
 
Die Aufnahmekapazität in der Jahrgangsstufe 7 der Theodor-Fontane-Gesamtschule wird 
zum Schuljahr 2009/10 von derzeit 3 auf 4 Züge erhöht. 

  

____________________________________  
Frank Szymanski  

 
 

Beratungsergebnis des HA/der StVV: Beschluss-Nr.:        
 einstimmig  mit Stimmenmehrheit Tagung am:       TOP:       

 Anzahl der Ja-Stimmen:     
 laut Beschlussvorschlag Anzahl der Nein-Stimmen:     
 mit Veränderungen (siehe Niederschrift) Anzahl der Stimmenthaltungen:     
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Problembeschreibung/Begründung: 
 
Bestandteil des Beschlusses zum Schulentwicklungsplan 2007 – 2012 vom 30.01.2008 ist 
die Erweiterung der Aufnahmekapazität der Theodor-Fontane-Gesamtschule von 3 auf 4 
Züge in der Jahrgangsstufe 7. 
 
Die Anzahl der Erstwünsche lag zum Schuljahr 2007/08 bei 110 und zum Schuljahr 2008/09 
bei 150 Anmeldungen. Aufgrund dieser Übernachfrage wurden im laufenden Schuljahr 
2007/08 mit Genehmigung des Staatlichen Schulamtes bereits 4 Klassen, für das begonnene 
Schuljahr 2008/2009 sogar 5 Klassen gebildet. 
 
Die Schulkonferenz der Theodor-Fontane-Gesamtschule hat sich im Rahmen der Anhörung 
zum Schulentwicklungsplan für die Erhöhung der Aufnahmekapazität ausgesprochen.  
 
Der Beschluss zur Zügigkeit einer Schule ist durch den Schulträger in Vorbereitung des 
bevorstehenden Übergangsverfahrens von Jahrgangsstufe 6 nach 7 (Ü7-Verfahren) zu 
fassen. 
 
Anlagen 
Stellungnahme des Staatlichen Schulamtes 
Stellungnahme des Schulleiters  
 
 

 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
1. Gesamtkosten: 
 

2. Sicherstellung der Finanzierung: 
 

3. Folgekosten: 
 

 


